
Bankverbindungen 

DKB Deutsche Kreditbank 
IBAN: 
DE14 1203 0000 0001 3064 71 
BIC: BYLADEM1001

Sparkasse Leipzig
IBAN: 
DE36 8605 5592 1520 0000 37
BIC: WELADE8LXXX

Wir möchten Sie bitten die 
gesetzlich festgelegten Fällig-
keitstermine einzuhalten, um 
Mahnungen und dadurch ent-
stehende Nebenkosten zu ver-
meiden. Bitte geben Sie bei der 
Überweisung Ihr Kassenzeichen 
an. 

Vielen Dank!

Stadtverwaltung Oschatz

Werte Einwohner und Abga-
benpflichtige, 

am 15. August 2022 ist der 
nächste Fälligkeitstermin für 
nachfolgende Steuern und Ab-
gaben:
3 Grundsteuer A und Grund-
steuer B
3 Gewerbesteuer
3 Vergnügungssteuer
3 Straßenreinigung
3 Pacht
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SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Satzung der Stadtbibliothek Oschatz (Benutzungsordnung)
Auf der Grundlage des § 4 Abs. 
1 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGe-
mO) hat der Stadtrat der Stadt 
Oschatz am 14. Juni 2022 fol-
gende Satzung beschlossen:

1. ALLGEMEINE 
BESTIMMUNGEN

(1) Die Stadtbibliothek Oschatz 
ist eine öffentliche Einrichtung 
des Eigenbetriebes Oschatzer 
Kultureinrichtungen, Neumarkt 
1, 04758 Oschatz und dient der 
Information, Bildung, Weiterbil-
dung und Freizeitgestaltung. 
Sie befindet sich in der Rudolf-
Breitscheid-Str. 1, 04758 
Oschatz.
(2) Die Benutzung der Bibliothek 
wird durch eine Entgeltordnung 
geregelt. Für bestimmte Leis-
tungen, Versäumnisse und Aus-
lagen werden Entgelte entspre-
chend Entgelttarifordnung er-
hoben. Diese sind sofort fällig.
(3) Personenbezogene Daten 
werden nur insoweit erhoben, 
gespeichert, verändert und ge-
nutzt, wie es zur rechtmäßigen 
Aufgabenerfüllung der Biblio-
thek erforderlich ist. Der Benut-
zer/die Benutzerin (Benutzer) 
erklärt sich bei der Antragstel-
lung mit Erhebung und Speiche-
rung von personenbezogenen 
Daten einverstanden. Mit seiner 
Unterschrift bestätigt er auch 
die Führung der Ausleihhistorie 
zu seiner Information, sofern 
gewünscht.
(4) Mitgebrachte Sachen sind 
während des Bibliotheksbesu-
ches zur Aufbewahrung in die 
zur Verfügung gestellten Ta-
schenschränke einzulegen und/
oder einzuschließen.
(5) Das Bibliothekspersonal übt 
das Hausrecht aus. Der Benutzer 
hat den Anweisungen des Bib-
liothekspersonals Folge zu leis-
ten.
(6) Jeder Benutzer/Besucher der 
Stadtbibliothek Oschatz unter-
wirft sich dieser Benutzungs-
ordnung. Mit der Unterschrift 
auf dem Antrag (Anmeldefor-
mular, Anmelde- und Ände-
rungserklärung) erkennt der Be-
nutzer die Satzung der Stadtbib-
liothek Oschatz an. Er bestätigt 
gleichzeitig, eine Mehrferti-
gung der Benutzungsordnung 
im Ausdruck erhalten zu haben.
(7) Die Öffnungszeiten werden 
durch Aushang bekannt gege-
ben.
(8) Die Bibliothek kann Ausleih- 
und Benutzungsbeschränkun-
gen festlegen.

2. BENUTZUNG DER STADT-
BIBLIOTHEK OSCHATZ

2.1. Benutzungsberechtigte

(1) Zur Benutzung werden na-
türliche und juristische Perso-
nen sowie öffentlich-rechtliche 
Einrichtungen zugelassen.
(2) Zwischen dem Eigenbetrieb 
Oschatzer Kultureinrichtungen 
(für die Stadtbibliothek) und 
dem Bibliotheksbenutzer be-
steht ein privat-rechtliches Be-
nutzungsverhältnis. Soweit die 
Benutzer minderjährig sind, ist 
der Benutzungsvertrag von der/
dem/den Sorgeberechtigten 
gegenzuzeichnen. Diese erklä-
ren gleichzeitig, dass sie für 
sämtliche Verbindlichkeiten aus 
dem Benutzungsverhältnis ge-
samtschuldnerisch mit dem 
minderjährigen Benutzer haf-
ten.

2.2. Benutzungsantrag und Bib-
liotheksausweis
(1) Die Zulassung zur Benutzung 
ist persönlich unter Vorlage des 
Personalausweises oder des Rei-
sepasses zu beantragen. Die 
Stadtbibliothek ist berechtigt, 
sich einen Wohnsitznachweis 
vorlegen zu lassen. Juristische 
Personen und öffentlich-rechtli-
che Einrichtungen können 
durch ihren gesetzlichen Vertre-
ter oder/und Leiter, welcher sich 
durch Personalausweis oder 
Reisepass (bei juristischen Per-
sonen auch Handelsregisteraus-
zug) ausweist, Benutzungsan-
trag stellen.
(2) Kinder und Jugendliche bis 
zum vollendetem 18. Lebens-
jahr werden durch ihre gesetzli-
chen Vertreter angemeldet.
(3) Die gesetzlichen Vertreter 
haften, wie bereits oben ausge-
führt, für sämtliche Forderun-
gen des Eigenbetriebes 
Oschatzer Kultureinrichtungen 
aus dem Benutzungsverhältnis 
als Gesamtschuldner neben den 
minderjährigen Kindern.
(4) Der Benutzer erhält einen 
Bibliotheksausweis, welcher auf 
andere Personen nicht über-
tragbar ist und zur Ausleihe von 
Medien und Nutzung der in der 
Bibliothek angebotenen On-
line-Dienste berechtigt.
(5) Änderungen der persönli-
chen Daten oder der Verlust des 
Benutzerausweises sind unver-
züglich der Stadtbibliothek 
Oschatz anzuzeigen. Der Benut-
zer haftet der Bibliothek für je-
den Schaden, wenn durch ihn 
ein verschuldeter Missbrauch 
des Benutzerausweises ent-
steht. Nach der Verlustmeldung 
kann ein Ersatzausweis ausge-
stellt werden. Soweit ein Benut-
zer seine Anschriftenänderung 
nicht mitteilt und diese auf dem 
Wege der Amtshilfe ermittelt 
werden muss, hat er die hierfür 
entstehenden Kosten in vollem 
Umfang zu tragen.

2.3. Benutzung innerhalb der 
Bibliothek

(1) Der Benutzer kann alle öf-
fentlich zugänglichen Studien- 
und Arbeitsmöglichkeiten so-
wie alle Auskunfts-, Beratungs- 
und Informationsleistungen der 
Bibliothek in Anspruch nehmen.
(2) Der Benutzer hat sich so zu 
verhalten, dass andere Benutzer 
nicht gestört, der Bibliotheksbe-
trieb nicht behindert und die 
Medien, Einrichtungen und Ge-
räte keinen Schaden nehmen 
können. In den Bibliotheksräu-
men ist das Essen, Trinken und 
Rauchen nicht gestattet. Das 
Mitbringen von Tieren sowie 
großen, sperrigen und schwe-
ren Gegenständen ist unter-
sagt.
(3) Online-Dienste dürfen nicht 
zu kommerziellen Zwecken ge-
nutzt werden. Gesetzwidrige, 
gewaltverherrlichende, porno-
grafische oder rassistische Inhal-
te und Daten dürfen weder auf-
gerufen, genutzt oder verbrei-
tet werden. Kostenpflichtige 
Datenbanken dürfen nicht auf-
gerufen werden.

2.4. Benutzung außerhalb der 
Bibliothek

(1) Der Benutzer ist verpflichtet, 
die Ausleihbelege auf Richtig-
keit und Vollständigkeit der An-
gaben zu überprüfen.

(2) Die Leihfrist beträgt in der 
Regel
a) für Bücher, Medienkombina-
tionen, CDs, Spiele, Tonie-Bo-
xen und Tonie-Hörfiguren, TO-
LINOeReader, Tiptoi 28 Kalen-
dertage,
b) für Zeitschriften und Zeitun-
gen, DVDs, Konsolenspiele 
14 Kalendertage.
Die Bibliothek kann Leihfristen 
verkürzen oder längere Leihfris-
ten auf Antrag einräumen. Die 
Leihfrist kann zweimal verlän-
gert werden.
(3) Die Medien sind spätestens 
am Tag des Ablaufes der Leih-
frist in der benutzten Einrich-
tung zurückzugeben. Werden 
die entliehenen Medien nach 
Überschreitung der Ausleihfrist 
nicht zurückgegeben, mahnt 
die Stadtbibliothek in der Regel 
den Benutzer drei Mal schrift-
lich. Bleiben die drei Mahn-
schreiben nach gesetzter Frist 
ergebnislos, werden die Me-
dien als verloren betrachtet, 
und der Benutzer ist zu Scha-
denersatz verpflichtet. Mah-
nungen und Aufforderungen 
zur Rückgabe gelten als zuge-
gangen, wenn sie an die letzte 
von dem Benutzer mitgeteilte 
Anschrift zugestellt wurden.
(4) Solange der Benutzer einer 
Aufforderung zur Rückgabe der 
Medien nicht nachkommt, fest-
gesetzten Schadenersatz nicht 
leistet oder geschuldete Entgel-
te nicht entrichtet, kann die Bib-
liothek die Ausleihe von weite-
ren Medien und die Verlänge-
rung von Leihfristen verwei-
gern.
(5) Die Bibliothek kann die An-
zahl der von einem Benutzer 
entleihbaren Medien begren-
zen. Von der Ausleihe ausge-
nommen sind Präsenzbestände 
und Werke von besonderem 
Wert.
(6) Eine Weitergabe der Medien 
an Dritte ist untersagt. Der Be-
nutzer hat Sorge dafür zu tra-
gen, dass andere Personen 
nicht gesetzwidrigen Gebrauch 
von den entliehenen Medien 
machen können.

2.5. Beendigung des Benut-
zungsverhältnisses, Ausschluss 
von der Benutzung

(1) Zum Ende des Benutzungs-
verhältnisses sind alle aus der 
Bibliothek entliehenen Medien 
zurückzugeben.
(2) Wer gegen diese Satzung 
und gegen Anordnungen der 
Bibliothek wiederholt oder 
schwerwiegend verstößt, kann 
durch die Stadtbibliothek 
Oschatz befristet oder unbefris-
tet von der weiteren Benutzung 
ausgeschlossen werden. Aus-
stehende und unerfüllte Ver-
pflichtungen bleiben auch nach 
Beendigung des Benutzungs-
verhältnisses bestehen.

3. ZUSATZLEISTUNGEN

(1) Verliehene Medien können 
auf Antrag kostenpflichtig vor-
bestellt werden. Der Benutzer 
erhält Nachricht, sobald das 
vorgemerkte Medium zur Ver-
fügung steht. Die Vorbestel-
lung wird nur bis zum genann-
ten Datum in der Ausleihe be-
reitgehalten. Bei Abholung der 
Vorbestellung sind angefallene 
Kosten zu begleichen.
(2) Medien, die in der Stadtbib-
liothek Oschatz nicht vorhan-
den sind, können im Auftrag 

des Benutzers durch Vermitt-
lung der Bibliothek bei einer 
auswärtigen Bibliothek (regio-
naler und überregionaler Leih-
verkehr) kostenpflichtig bestellt 
werden. Es gelten die Bestim-
mungen des Leihverkehrs, die-
se Benutzungsordnung und die 
Anweisungen der verleihenden 
Bibliothek.
(3) Für den persönlichen und 
sonstigen eigenen Gebrauch 
können Kopien kostenpflichtig 
unter Beachtung der Benut-
zungsordnung hergestellt wer-
den. Der Benutzer ist für die Be-
achtung von Urheber- oder per-
sönlichkeitsrechtlichen Bestim-
mungen beim Kopieren ver-
pflichtet. Für deren Verletzun-
gen haftet der Benutzer.
Die Bibliothek kann einzelne 
Werke und bestimmte Teile 
ihres Bestandes aus Gründen 
der Bestandssicherung vom Ko-
pieren ausschließen.

4. SORGFALTS- UND 
SCHADENERSATZPFLICHT

(1) Der Benutzer ist verpflichtet, 
den Zustand und die Vollstän-
digkeit der ihm übergebenen 
Medien zu überprüfen und 
sichtbare Mängel sofort, andere 
Mängel unverzüglich nach Fest-
stellung der Stadtbibliothek 
Oschatz anzuzeigen. Unterlässt 
er dies, so wird vermutet, dass er 
das Werk in unbeschädigtem 
Zustand erhalten hat.
(2) Der Benutzer ist verpflichtet, 
Medien und Einrichtungen der 
Bibliothek sorgfältig zu behan-
deln und vor Beschädigungen 
und Verlust zu schützen. Er haf-
tet für die Rückgabe der Me-
dien. Es ist untersagt, Beschädi-
gungen an Medien selbst zu be-
heben oder beheben zu lassen.
(3) Bei Verlust oder Beschädi-
gung von Bibliotheksmedien ist 
durch den Benutzer oder seinen 
gesetzlichen Vertreter Schaden-
ersatz zu leisten. Die Bibliothek 
bestimmt die Art Schadenersat-
zes. Sie kann vom Benutzer die 
Wiederherstellung des früheren 
Zustandes verlangen, auf des-
sen Kosten ein Ersatzexemplar 
beschaffen oder einen ange-
messenen Wertersatz in Geld 
festsetzen. Das gilt auch bei un-
erlaubter Weitergabe von Me-
dien an Dritte.

5. HAFTUNG DER STADT-
BIBLIOTHEK OSCHATZ

(1) Die Bibliothek haftet nicht 
für Garderobe, Geld, Wertsa-
chen, Ausweise, andere per-
sönliche Dokumente sowie für 
Schäden an Dateien, Datenträ-
gern und technischen Geräten 
des Benutzers, die durch die 
von der Bibliothek bereitge-
stellten Medien entstanden 
sind.
(2) Die Stadtbibliothek Oschatz 
übernimmt keine Haftung für 
Inhalte, Verfügbarkeit und 
Qualität der bereitgestellten 
Medien, Informationen, On-
line-Dienste und ihre hauseige-
ne Hard- und Software.

6. SONSTIGES

Die Änderung zur Benutzungs-
ordnung tritt am 01.07.2022 in 
Kraft.

Oschatz, 15.06.2022
Andreas Kretschmar
Oberbürgermeister

Änderung der Entgeltordnung der Stadtbibliothek 
ab 01.07.2022

1. BENUTZUNGSGEBÜHREN
Jugendliche ab 14 Jahre 
Jahresgebühr: 5,00 Euro; 
Monatsgebühr: 1,00 Euro 

Erwachsene ab 18 Jahre 
Jahresgebühr: 18,00 Euro; 
Monatsgebühr: 3,00 Euro 

2. INTERNETNUTZUNG 
Internet- und WLAN-Nutzung 
für 2 Stunden pro Ausleihtag 
kostenfrei.

3. AUSLEIHGEBÜHREN

je DVD für 14 Tage kostenfrei 
Mit der Verlängerung der Aus-
leihfrist für DVD´s entfällt eine 
dritte und damit für Nutzer*in-
nen unübersichtliche dritte 
Leihfrist. Damit gibt es nur noch 
zwei mögliche Leihfristen 14 
und 28 Tage) für alle Medien. 

4. VERSÄUMNISGEBÜHREN
je Medieneinheit (außer DVD) 
und angefangener Woche: 
0,50 Euro 

5. VERWALTUNGSGEBÜHREN

Ersatzausstellung eines Benut-
zerausweises: 5,00 Euro 
Einarbeitung eines Ersatzex-
emplars je Medieneinheit: 
5,00 Euro 

6. LEIHVERKEHR MIT AUS-
WÄRTIGEN BIBLIOTHEKEN
Pauschalgebühr pro Medium: 
3,00 Euro

Oschatz, 15.06.2022
Andreas Kretschmar
Oberbürgermeister

Entgeltordnung für das Stadt- und Waagenmuseum Oschatz
1. Eintrittspreise
3 Eintrittspreis pro Einzelbesu-
cher (bis 20 Pers.): 
Erwachsene: 5,00 €; 
Ermäßigte: 3,00 €

3 Eintrittspreis pro Besucher in 
einer Gruppe (ab 21 Pers.): 
Erwachsene: 4,00 €; 
Ermäßigte: 2,00 €

3 Familienkarte 
(2 Erwachsene & 2 eigene Kinder 
bis 16 Jahre): 12,00 €; 
jedes weitere Kind: 1,00 €

Sondereintrittspreise

3 Turmbesteigung: 
Erwachsene: 1,50 €, 
Ermäßigte: 1,50 €

3 Sonderausstellung: 
Erwachsene: 2,00 €, 
Ermäßigte: 1,00 €

2. Führungsgebühren
Pauschale pro Erwachsenen-
gruppe: 
30,- €, zuzüglich Eintrittsgeld

Pauschale pro Ermäßigten-
gruppe: 
15,- €, zuzüglich Eintrittsgeld

3. Sonderregelungen
Als Ermäßigte gelten: Kinder ab 
15 kg Eigengewicht, Schüler, 
Studenten, Auszubildende, 
Schwerbeschädigte – jeweils 
gegen Vorlage einer aktuellen 
Bescheinigung.

Bei einer Gruppe von bis zu 15 
Kindern bzw. Schülern hat 1 Er-
wachsener und ab 16 Kindern 
bzw. Schülern haben 2 Erwach-
sene freien Eintritt.

Die Eintrittspreise für Gruppen 
gelten nur während der regulä-
ren Öffnungszeiten.

Freien Eintritt haben: 
Kinder bis 15 kg Leibgewicht, 
Schulen in städtischer Träger-
schaft im Rahmen der 
museumspädagogischen An-
gebote (Projekt I-IV), Inhaber 
des Sozialpasses der Stadt 
Oschatz

4. Sonstige Entgelte
Toilettennutzung ohne gültige 
Eintrittskarte vom Museum: 
1,00 €

Nutzung Tagungsraum im 
Waagenmuseum: 10,00 € / pro 
Tag

Museumsgelände und Ausstel-
lungsräume als Fotokulisse, zum 
Beispiel. für Hochzeitsbilder: 
50,00 €

Standgebühr zum Trödelmarkt: 
bis zu 3 m² = 5,00 €; 
jeder weitere m² = 1,00 €

Kopierleistung s/w, lose Blätter 
allgemein, A4 0,30 €/Blatt
Kopierleistung s/w, gebundene 
bzw. geheftete Vorlagen, 
A4 1,00 €/Seite

Einsicht in Akten und Bücher 
1,00 €/Akte bzw. Buch

Oschatz, 15.06.2022
Andreas Kretschmar
Oberbürgermeister

Festsetzung der Friedhofsunterhaltungsgebühr für das 
Kalenderjahr 2022

Für die Erhebung der Friedhofs-
unterhaltungsgebühr ist 
gegenüber dem Kalenderjahr 
2021 keine Änderung einge-
treten. Die Friedhofsunterhal-
tungsgebühr ist zum 30.09. 
fällig und mit den Beträgen, die 
sich aus dem letzten Gebüh-
renbescheid vor Veröffentli-
chung dieser Bekanntmachung 
ergeben, zu überweisen bzw. 
einzuzahlen. Dies gilt nicht, 
wenn Änderungen in der sach-
lichen und persönlichen Ge-
bührenpflicht eintreten. In die-

sen Fällen ergeht ein Gebüh-
renbescheid. Erteilte Abbu-
chungsaufträge behalten bis 
zum Widerruf Ihre Gültigkeit.

Bestimmungen

Mit dem Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung dieser Ge-
bührenfestsetzung treten für 
die Pflichtigen die gleichen 
Rechtswirkungen ein, als wenn 
ihnen an diesem Tage ein 
schriftlicher Bescheid zugegan-
gen wäre. Gegen diese durch 

öffentliche Bekanntmachung 
bewirkte Festsetzung kann 
innerhalb eines Monats nach 
dieser Veröffentlichung Wider-
spruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist bei der Stadt-
verwaltung Oschatz, Neumarkt 
1, 04758 Oschatz schriftlich 
oder zur Niederschrift einzu-
legen.

Oschatz, 15.06.2022
Andreas Kretschmar
Oberbürgermeister

Mitteilung der Stadtkasse Oschatz

öffentliche Bekanntmachung


